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Digitalsteuer: Europäische Alleingänge verärgern USA 

Die EU hatte im März letzten Jahres einen Richtlinien-Vorschlag für eine umfas-

sende Besteuerung von digitalen Dienstleistungen veröffentlicht und diesen an-

schließend auf die Besteuerung von Onlinewerbung reduziert. Im März diesen 

Jahres ist diese Gesetzgebungsinitiative dann im Rat der EU-Finanzminister am 

Veto mehrerer Staaten (insbesondere Irland, Schweden und Dänemark) geschei-

tert.  

Daraufhin haben nun die österreichische und die französische Regierung jeweils 

unilateral beschlossen, eine Steuer auf die Umsätze großer Unternehmen wie 

Google und Facebook einzuführen. In Österreich soll die Digitalsteuer in Höhe 

von 5 % auf Online-Werbeeinnahmen von Konzerne ab einem weltweiten Umsatz 

von € 750 Mio. im Jahr erhoben werden. Als zusätzliche Voraussetzung muss ein 

jährlicher digitaler Werbeumsatz von mindestens € 25 Mio. in Österreich erzielt 

werden. Der Vorschlag der französischen Regierung beruht hingegen eher auf 

dem ursprünglichen Entwurf der EU-Kommission, da nicht nur Umsätze aus Onli-

ne-Werbung besteuert werden sollen, sondern darüber hinaus auch solche aus 

der Vermittlung von Dienstleistungen oder Kaufverträgen. Die Umsatzschwellen 

sind hingegen mit denen des österreichischen Gesetzgebungsvorschlags iden-

tisch.  

In den USA haben diese Aktivitäten europäischer Gesetzgeber ablehnende Re-

aktionen hervorgerufen. So hat eine Gruppe von republikanischen Mitgliedern 

des Finanzausschusses im Repräsentantenhaus einen Brief an Präsident Trump 

geschrieben, in dem sie ihn auffordern, die vorgeschlagenen Steuern als Han-

delsschranken zu qualifizieren, da sie einseitig gegen US-amerikanische Unter-

nehmen gerichtet seien. Dem Vernehmen nach erwägt die US-Regierung Ge-

genmaßnahmen im Rahmen des Handels- oder Steuerrechts. 

 

EuGH: Rückzahlung der EEG-Umlage an Unternehmen möglich  

Der EuGH hat mit Urteil vom 28.03.2019 (C-405/16 P) entschieden, dass das 

deutsche Fördersystem des EEG für erneuerbare Energien keine staatliche Bei-

hilfe darstellt. Dies gilt auch für die EEG-Umlagen-Begrenzung nach der Beson-

deren Ausgleichsregelung. Damit hat der EuGH anderslautende Aussagen des 

Europäischen Gerichts (EuG) korrigiert und die Kommissionsentscheidung 

2015/1585/EU, mit der Teile der Besonderen Ausgleichsregelung für rechtswidrig 

erklärt wurden, für nichtig erklärt. 

Das Urteil kommt einem Erdbeben gleich, beendet es doch einen  seit Jahren 

schwelenden Streit zwischen Deutschland und der Europäischen Kommission 

über die Aufsichtsbefugnisse der Europäischen Kommission über nationale ener-

gierechtliche Regelungen wie das EEG klar zugunsten Deutschlands. Regelun-

gen wie das EEG, KWKG oder auch die Stromnetzentgeltverordnung müssen 

nun nicht mehr mit der Europäischen Kommission abgestimmt werden. Vielmehr 

ist der Gesetzgeber jetzt wieder frei dabei, wie er diese Bereiche regelt. Dies gilt 

insbesondere auch für die diversen Privilegierungen für stromkostenintensive Un-

ternehmen wie eben die Besondere Ausgleichsregelung. 
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Die erste praktische Konsequenz dieser Entscheidung betrifft die sogenannten 

Teilrücknahmebescheide, welche das BAFA im November 2015 an alle strom-

kostenintensive Unternehmen mit einem Begrenzungsbescheid nach der Beson-

deren Ausgleichsregelung verschickte, und mit denen unter Verweis auf die 

Kommissionsentscheidung 2015/1585/EU Nachzahlungen der EEG-Umlage ver-

langt wurden, weil man in der EEG-Umlage-Begrenzung teilweise eine unzuläs-

sige Beihilfe sah.  

Dieser Nachforderung entzog der EuGH jetzt die Rechtsgrundlage, indem er die 

Kommissionsentscheidung 2015/1585/EU für nichtig erklärte. Dies „infiziert“ auch 

die Teilrücknahmebescheide des BAFA aus dem Jahr 2015. Unternehmen, wel-

che auf Basis dieser Bescheide EEG-Umlage nachgezahlt haben, sollten jetzt 

genau prüfen, ob und unter welchen Voraussetzungen das Geld wieder zurück-

geholt werden kann. Bei Unternehmen, die seinerzeit Widerspruch gegen die 

Teilrücknahmebescheide eingelegt haben, dürften die Chancen auf Rückzahlung 

sehr gut sein. Bei den anderen Unternehmen ist eine Rückzahlung aufgrund der 

Bestandskraft der Teilrücknahmebescheide verfahrensrechtlich schwieriger 

durchsetzbar. In jedem Fall sollten alle von solchen Teilrücknahmebescheiden 

betroffenen Unternehmen genau prüfen, ob und wie sie die nachgezahlte EEG-

Umlage wieder erstattet bekommen können. 
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 29.03.2019 

Aktenzeichen Datum Stichwort 

C-201/18 27.03.2019 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Mehrwertsteuer – Richtlinie 2006/112/EG – 
Harmonisierung des Steuerrechts – Vorsteuerabzug – Investitionsgut in Form 
einer Immobilie – Veräußerung und Rückverpachtung (‚Sale-and-Lease-Back‘) 
– Berichtigung des Vorsteuerabzugs – Grundsatz der Neutralität der Mehrwert-
steuer – Grundsatz der Gleichbehandlung 

 

Alle am 03.04.2019 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

III R 22/17 13.12.2018 Beginn der Gebäudeherstellung im Investitionszulagenrecht 

X R 11/17 06.12.2018 
Gesonderte Feststellung des verbleibenden Spendenvortrags - Zeitpunkt der 
Erlangung des wirtschaftlichen Eigentums an einem Grundstück bei Übertra-
gung auf eine Stiftung 

 

Alle am 03.04.2019 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

X B 45/18 01.03.2019 Berücksichtigung eines Schrottwertes von Schiffen bei der Bemessung der AfA 

IV R 24/15 02.10.2018 
Aktivierung des bei Veräußerung eines GmbH-Anteils vorbehaltenen Gewinn-
ausschüttungsanspruchs 

V B 68/18 07.02.2019 
Ort der sonstigen Leistung, Sitz des leistenden Unternehmers, Briefkastenan-
schrift, Vorsteuerabzug, Rechnungsanforderungen 

VIII B 103/18 06.02.2019 
Rüge eines Verstoßes gegen die Grundordnung des Verfahrens im Nichtzulas-
sungsbeschwerdeverfahren 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212284&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6581863
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=39981&pos=0&anz=51
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=39984&pos=1&anz=51
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=39987&pos=2&anz=51
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=39990&pos=3&anz=51
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=39993&pos=4&anz=51
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=39996&pos=5&anz=51
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Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

X R 10/17 06.12.2018 
Inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 06.12.2018  X R 11/17 - Gesonderte Feststel-
lung des verbleibenden Spendenvortrags - Zeitpunkt der Erlangung des wirt-
schaftlichen Eigentums an einem Grundstück bei Übertragung auf eine Stiftung 

X R 34/17 15.01.2019 
Beteiligungen und Darlehensforderungen als notwendiges Betriebsvermögen 
eines Einzelgewerbetreibenden 

X B 90/18 12.02.2019 
Anwendung des im Steuerstrafverfahren geltenden Zwangsmittelverbots auf 
Verzögerungsgelder 

 

Alle bis zum 05.04.2019 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort  

 
IV C 6 -S 
2244/17/ 
10001 
 

05.04.2019 
 
Nachträgliche Anschaffungskosten bei § 17 EStG 
 

 
IV A 3 -S 
0062/19/ 
10003 
 

05.04.2019 
 
Änderung des Anwendungserlasses zur Abgabenordnung (AEAO) 
 

IV C 3 -S 
2221/10/1000
5 :005 
 

03.04.2019 

 
Sonderausgabenabzug für im Rahmen einer Unterhaltsverpflichtung getragene 
Basiskranken- und Pflegepflichtversicherungsbeiträge eines Kindes bei den El-
tern nach § 10 Absatz 1 Nummer 3 Satz 2 EStG 
 

 
2019/0080604 
  

01.04.2019 

 
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse, monatlich fortgeschriebene Übersicht der 
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse 2019 
 

 

 

 

 

 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=39999&pos=6&anz=51
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=40002&pos=7&anz=51
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=40005&pos=8&anz=51
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2019-04-05-nachtraegliche-anschaffungskosten-bei-paragraf-17-EStG.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2019-04-05-nachtraegliche-anschaffungskosten-bei-paragraf-17-EStG.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2019-04-05-nachtraegliche-anschaffungskosten-bei-paragraf-17-EStG.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/AO-Anwendungserlass/2019-04-05-aenderung-anwendungserlass-abgabenordnung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/AO-Anwendungserlass/2019-04-05-aenderung-anwendungserlass-abgabenordnung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/AO-Anwendungserlass/2019-04-05-aenderung-anwendungserlass-abgabenordnung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2019-04-03-sonderausgabenabzug-fuer-im-rahmen-einer-unterhaltsverpflichtung-getragene-basiskranken-und-pflegepflichtversicherungsbeitraege.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2019-04-03-sonderausgabenabzug-fuer-im-rahmen-einer-unterhaltsverpflichtung-getragene-basiskranken-und-pflegepflichtversicherungsbeitraege.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2019-04-03-sonderausgabenabzug-fuer-im-rahmen-einer-unterhaltsverpflichtung-getragene-basiskranken-und-pflegepflichtversicherungsbeitraege.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2019-04-01-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2019.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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„Artikel 1


Artikel 3











de facto







Zum ersten Rechtsmittelgrund: Verstoß gegen Art. 107 Abs. 1 AEUV in Bezug auf den Einsa tz
staa tlicher Mittel


Vorbringen der Parteien















de-facto







Würdigung durch den Gerichtshof


– Zur Zulässigkeit des Rechtsmittelgrundes als Ganzes


– Zum ersten Teil des ersten Rechtsmittelgrundes, mit dem gerügt wird, das Gericht habe die Rolle der
ÜNB im System der EEG-Umlage fehlerhaft bewertet
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